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1954 
notariell geschlossener 

Übergabsvertrag 
 
 

zwischen 

Maria Blauensteiner, Johann und Katharina Riegler 
(24.04.1895 - 15.04.1967) - (21.01.1884 - 19.03.1975) - (geb. Zeitelberger, 18.08.1889 - 09.09.1975) 

 
 

und deren (Schwieger-)Sohn und (Schwieger-)Tochter  

Otto Blauensteiner und Maria 
(25.07.1925 - 04.07.2010) - (geb. Riegler, 02.01.1927 - 07.06.2013) 

und 
 

Ehepakt 
 

 

 
Privates Foto 1954 Maria Riegler und Otto Blauensteiner ©hinterhofer.info 
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Zum Vertrag 
 
 
Dieser Übergabsvertrag wurde 1954 anlässlich der Heirat der Übernehmer geschlossen und ist gleichzeitig ein 
Ehepakt (Gütergemeinschaft) zwischen den Brautleuten.  
 
Übergabsvertrag und Ehepakt wurden mit der Heirat wirksam. 
 
1966 wurde zwischen der Maria Blauensteiner (1895-1967) und dem Ehepaar Otto und Maria Blauensteiner  
ein zweiter Übergabsvertrag geschlossen. Im Vorfeld dieses Vertrags wurde der vermisste Sohn Franz  
Blauensteiner (1923-1942) rechtskräftig für tot erklärt.  
 
 
 
 
 

Vereinbarte Ausgedingsrechte 
 
 
Übersicht über die vertraglich festgelegten Ausgedingsrechte der Maria Blauensteiner (1895-1967) 
 
 
Rechte 

• Recht zur Wohnung und Benützung des neu gebauten Zimmers gegenüber der Eingangstüre,  

• Recht der Mitbenützung der Küche zum Selbstkochen und Mitkochen, 

• Recht der Mitbenützung des Stalles mit Stand für eine Kuh, 

• Recht der Mitbenützung der Waschküche, des Dachbodens, des Hausbrunnens und Hausaborts, 

• Recht der Mitbenützung der Scheune zum Einlagern der Fechsung,  

• Recht der Mitbenützung der Holzschupfe, 

• das Recht des freien Ein- und Ausganges, Zu- und Abganges bezüglich aller Ausnahmelokalitäten, 

Gründe und Gegenstände, 

• Recht, ihre Angehörigen und Bekannten zu sich in die Ausnahmswohnung kommen zu lassen und ihre 

Angehörigen bei sich zu beherbergen, 

• Recht des Wohn- und Nutzungsrechts für den kriegsvermissten Sohn Franz Blauensteiner im gleichen 

Umfang für die Zeit seines ledigen Standes auch nach Ableben der Übergeberin, 

• Recht auf Mitbenützung des Presshauses, der Presse und des Fassgeschirrs (auch für den vermissten 

Sohn Franz Blauensteiner und die Tochter Adele Pinczolitsch). 

 

 

Naturalverpflegung 

• Freie elektrische Beleuchtung der Ausnahmswohnung, 

• vollständige Verköstigung zu allen Mahl- und Jausenzeiten mit gesunder Hausmannskost, im Bedarfs- 

wie im Krankheitsfalle mit der ihrem Zustand entsprechenden besonderen Kost entweder über Tisch 

mit den Hausbesitzern und über ihren Wunsch auch in ihr Ausnahmszimmer verabreicht zu erhalten. 
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Sachleistungen im Falle des freiwilligen Ausscheidens aus der Naturalverpflegung jährlich im vorhinein in 
guter Art und Menge, reingeputzte und marktfähige Ware 

• 150 kg Weizen, 

• 150 kg Korn, 

• 300 kg Speisekartoffel, 

• im Dezember ein fettgefüttertes junges Schwein im Weidnergewichte von 100 kg samt Blut und 

Innereien, 

• 250 Stück frischgelegte Hühnereier, 

• 1 Liter frische Kuhmilch täglich (falls sich die Ausnehmerin keine Kuh mehr halten kann). 

 
 
Dienstleistungen  

• Verbringen des Brennmaterials in die Schupfe, dieses gebrauchfähig zerkleinern, 

• sämtliche Fuhren, Hand- und Zugarbeiten zur Bewirtschaftung des restlichen Grundbesitzes im Ausmaß 

von 90 ar, Düngen und Bebauen,  

• Spritzen der Weingärten und sonstige Weingartenarbeiten, 

• ordentliche Betreuung, Pflege und Krankenwartung, 

• Zubereitung von Mahl-und Jausenzeiten, 

• das Reinigen und Ausbessern von Kleidung und Wäsche, 

• Aufräumen und Instandhalten der Ausnahmswohnung, 

• die Beistellung von Arzt und Medikamenten (die Kosten hiefür sowie die Spitalskosten tragen die 

Übernehmer nur im Falle von Missernten, so die Ausnehmerin sie nicht selbst leisten kann). 

 
 

Nebenabrede 

• Rückübertragung der Vertragsliegenschaft und der von Maria Blauensteiner (1895-1967) übergebenen 
Grundstücke auf Kosten der Übernehmer, sollte der kriegsvermisste Franz Blauensteiner doch noch 
heimkehren. Als Besicherung wurde ein Belastungs -und Veräußerungsverbot vermerkt. 
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